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selbst einen Verteidiger zu wählen. Der gesetzliche Vertreter des Jugend
lichen ist berechtigt, für diesen die Wahl vorzunehmen.

(2) Wird kein Verteidiger gewählt, so bestellt das Gericht dem Jugend
lichen einen Rechtsanwalt als Verteidiger,
1. wenn einem Erwachsenen ein Verteidiger zu bestellen wäre;
2. wenn dem Erziehungsberechtigten die Rechte nach diesem Gesetz 

entzogen sind.
Es hat ferner einen Rechtsanwalt als Verteidiger zu bestellen, wenn 

dies wegen der Persönlichkeit des Jugendlichen oder wegen der Schwie
rigkeit der Sache geboten erscheint.

(3) In den übrigen Fällen ist dem Jugendlichen durch das Gericht ein 
Beistand zu bestellen. Der Beistand hat die Rechte und Pflichten eines 
Verteidigers. Er hat sich mit der bisherigen Entwicklung und den Erzie
hungsverhältnissen des Jugendlichen vertraut zu machen.

§73
Sachkundige Durchführung des Verfahrens

Richter und Schöffen, die in Strafverfahren gegen Jugendliche mitwir- 
ken, sollen mit den besonderen Fragen der Entwicklung und Erziehung 
Jugendlicher vertraut sein. Entsprechendes gilt für die Jugendstrafverfah
ren bearbeitenden Staatsanwälte und Mitarbeiter der Untersuchungs
organe.

§74
Psychiatrische und psychologische Begutachtung

(1) Das Gericht, der Staatsanwalt und die Untersuchungsorgane können 
zur Feststellung der strafrechtlichen Verantwortlichkeit eines jugend
lichen Beschuldigten oder Angeklagten die Begutachtung anordnen. Das 
Gutachten hat sich auf die Schuldfähigkeit zu erstrecken und soll Vor
schläge zur weiteren Gestaltung der Erziehungs- und Lebensverhältnisse 
des Jugendlichen enthalten.

(2) § 43 gilt entsprechend.

Einstellung des Verfahrens
§75

(1) Der Staatsanwalt und die Untersuchungsorgane können das Ver
fahren einstellen, wenn das Vergehen nicht erheblich gesellschaftswidrig 
ist und zur Überwindung der sozialen Fehlentwicklung des Jugendlichen 
von den Organen der Jugendhilfe notwendige und ausreichende Er
ziehungsmaßnahmen eingeleitet worden sind oder nach Beratung einge
leitet werden.

(2) Der Staatsanwalt und die Untersuchungsorgane können das Ver
fahren auch' einstellen, wenn unter den Voraussetzungen des Absatzes 1 
durch andere staatliche oder gesellschaftliche Erziehungsträger, insbe-
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